
Entwu rf
(Stand: 14.05.2008)

Offentl ich -rechtl iche Verei n baru ng

zwischen dem

Kreis Unna

und der

Gemeinde Bönen

zur
Erhebung von Elternbeiträgen

für das außerunterrichtl iche Angebot
der offenen Ganztagsg ru ndsch ule
im Bereich der Gemeinde Bönen

Der Kreis Unna und die Gemeinde Bönen schließen gemäß SS 23 ff des Gesetzes über
kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
01.10.1979 (GV.NRW.S.621), zuletzt geändert durch GO-Reformgesetz vom 20.09.2007,
fol gende öffentl ich-rechtl iche Verei n ba ru n g :

Präambel

Der Rat der Gemeinde Bönen hat am 21.02.2008 auf der Grundlage des $ 5 Abs. 2 des Ge-
setzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbi ldungsgesetz - KiBiz) eine
Satzung zur Erhebung von Elternbeiträgen für das außerunterrichtl iche Angebot der offenen
Ganztagsgrundschule im Bereich der Gemeinde Bönen (OGS) beschlossen. Die Erhebung
von Elternbeiträgen mit dif ferenzierten Einkommensprüfungen führt der Kreis Unna mit Un-
terstützung durch ein speziel les Datenverarbeitungsprogramm bereits für Tageseinrichtun-
gen für Kinder in Bönen durch. Da beim Kreis Unna entsprechendes Fachwissen und die
technische Ausstattung vorhanden ist, kann er diese Aufgabe für die Gemeinde Bönen wirt-
schaft l ich erledigen. Der Erwerb, die Betreuung und Instal lat ion einer eigenen Software in
Bönen ist verzichtbar. Bei einer Aufgabenerledigung durch den Kreis Unna ergeben sich
somit Synergien, die für beide Seiten vortei lhaft sind. Die Gemeinde Bönen überträgt daher
die Erhebung von Elternbeiträgen auf den Kreis Unna.
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s l
Übertragung der Aufgaben,

Aufgabenumfang

(1)  Der  Kre is  Unna n immt sämt l iche mi t  der  Erhebung von El ternbei t rägen zusammenhän-
genden Aufgaben mit Ausnahme der Aufgaben nach $ 6 Abs. 4 und 5 nach der Satzung für
die Erhebung von Elternbeiträgen für das außerunterrichtl iche Angebot der offenen Ganz-
tagsgrundschule in der Gemeinde Bönen vom 21.02.2008 für die Gemeinde Bönen wahr.

(2) Die Aufgaben umfassen
. die satzungsgemäße Berechnung, Festsetzung und Einziehung der Elternbeiträge
. Beratung und Information der Eltern in Bezug auf die Höhe der Elternbeiträge und

das zugrunde zu legende Einkommen
r die Bearbeitung von Klagen sowie
. die automatisierte, kassentechnische Abwicklung inklusive möglicher Vollstreckungs-

maßnahmen.

(3) Seitens des Kreises Unna werden die nach $ 1 Abs. '1 und 2 beschriebenen Aufgaben
verantwortl ich vom Fachbereich Famil ie und Jugend - FB 51 des Kreises Unna wahrge-
nommen.

s 2
Personal. Sachmittel

(1) Zur Durchführung der Aufgaben nach $ 1 stel l t  der Kreis Unna das notwendige Personal
sowie die erforderl ichen Sachmittel zur Verfügung.

(2) Die Leiterin bzw. der Leiter des Fachbereichs Famil ie und Jugend - FB 51 des Kreises
Unna entscheidet, welche Dienstkräfte im Einzelfal l  zur Erfül lung der Aufgaben eingesetzt
weroen.

(3) Die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter des Fachbereichs Famil ie und Jugend
nehmen die Aufgaben nach $ 1 als Bestandtei l  ihres Hauptamtes wahr.

s 3
Leistu n gs u mfa n g, Kostenersatz u nd Abrech n u n g

( '1)  Für  d ie  zusätz l ich anfa l lenden Personal -  und
dem Kreis Unna Kostenersatz im Rahmen einer
Kind, das für das Angebot der OGS angemeldet
Personal-, Sach- und Nebenkosten, die mit der
stehen, abgegolten.
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Sachkosten leistet die Gemeinde Bönen
schuljahresbezogenen Fallpauschale pro
ist. Mit der Fallpauschale sind sämtl iche

Aufgabenübertragung in Zusammenhang



(2) Berechnungsgrundlage für die Fallpauschale ist der jeweils aktuelle KGSI-Bericht,,Kosten

eines Arbeitsplatzes". Die Berechnung der Fallpauschale ergibt sich aus Anlage 1.

(3) Die Höhe der Fallpauschale wird jährl ich zum 01.08. überprüft und gegebenenfal ls neu

festgesetzt.

(4) Die Gemeinde Bönen tei l t  dem Kreis Unna möglichst frühzeit ig, spätestens zu Schuljah-

resbeginn, schrif t l ich die Namen, Geburtsdaten und Anschrif ten der angemeldeten Kinder

sowie der jeweil igen Eltern bzw. sonstigen Sorgeberechtigten mit. Hiernach wird der für das

Schuljahr zu entrichtende Kostenersatz (Fallpauschale x Anzahl der Anmeldungen) durch

den Kreis Unna ermittelt  und der Gemeinde Bönen in Rechnung gestel l t .

Die Abrechnung der Fallpauschale erfolgt jeweils zum 01.'1 1 . und 30.06. eines Jahres.

(5) Die zu erhebenden Elternbeiträge werden vom Kreis Unna satzungsgemäß erhoben. Die

eingegangenen Beiträge werden nachträglich viertel jährl ich an die Gemeinde Bönen zum

Quartalsende abgeführt. Über die Höhe der festgesetzten Beiträge erhält die Gemeinde Bö-

nen vom Kreis Unna eine tabellarische Aufstel lung.

s 4
Dauer der Vereinbarung

(1) Die Vereinbarung gi l t  ab dem Schuljahr 200812009. Sie wird unbefristet abgeschlossen

und kann jeweils zum Schuljahresende, erstmalig zum 31.07.2009, mit einer Frist von sechs

Monaten gekündigt werden.

(2) Die Kündigung muss schrif t l ich erfolgen.

s 5
Salvatorische Klausel

Soll te eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam oder nicht durchführbar sein oder

werden, so werden die übrigen Bestimmungen davon nicht berührt. Der Kreis Unna und die

Gemeinde Bönen sichern sich für diesen Fall  zu, die betroffene Regelung durch eine wirk-

same oder durchführbare, dem Sinn der Vereinbarung entsprechende Regelung zu ersetzen,

durch die der beabsichtigte Vertragszweck erreicht wird. Entsprechendes gi l t  für Regelungs-

lücken in  der  Vere inbarung.
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s 6
Schlussbest immungen

(1) Die Leiterin oder der Leiter und die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter des Fach-
bereichs Famil ie und Jugend - FB 51 des Kreises Unna sind für die Einhaltung der daten-
schutzrechtl ichen Bestimmungen verantwortl ich. lm übrigen gelten die Regelungen der All-
gemeinen Dienst- und Geschäftsordnung des Kreises Unna.

(2) Diese Vereinbarung tr i t t  nach Bekanntmachung im Amtsblatt der Bezirksregierung Arns-
berg in Kraft.

Unna,

Für den Kre is  Unna:

Michael  Makio l la
Landrat

Bönen,

Für d ie  Gemeinde Bönen:

Rainer Stratmann
Kreisdirektor

Rainer  Eßkuchen
Bürgermeister

Franz-Leonhard Olschewsky
'1. Beigeordneter
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Anlage 1

Laut fortgeschriebener Kindergartenbedarfsplanung (vgl. Sitzungsvorlage 2Q4 / 2006 v.
06.12.2006) werden im Zuständigkeitsbereich des Fachbereichs Famil ie und Jugend des
Kreises Unna zur  Zei l1 .764 Plätze vorqehal ten.

Die Berechnung und Erhebung der Elternbeiträge wird derzeit zu 100% von einer Sachbear-
beiterin der Entgeltgruppe 6 und zusätzl ich zu 1Oo/o von einer Sachbearbeiterin der Besol-
dungsgruppe A 11 durchgeführ t .

Auf der Grundlage der KGSt-Material ien 312007 vom 24.06.2007 "Kosten eines Arbeitsplat-
zes" ergeben sich folgende jahresbezogenen Personal- und Sachkosten:

Stelle / Nr. BesGr. VergGr. EGr
std.

Anteilbis 30.6.08 ab 1.7.08

51t0490 4 1 4 1 10%

51/0500 vtb o 38 ,5 JV 1000

"Kosten eines Arbeitsplatzes"

EGr 6 BesGr. A11
Jahreswert Jahreswert

Personalkosten 42.400.00 € 58.700,00 €
Sachkosten 15.600,00  € 15.600,00  €
y'e ruila ltu nq sqem ei n kosten (20o/o der Perso n a I kosten ) 8.480.00  € 11.740,00 €

Arbeitsplatzkosten 66.480.00 € 86.040.00 €

Berechnungsmodell - Fallpauschale Kosten pro Fall

\rbeitsolatzkosten EGr. 6 66.480,00 € |  100% 66.480,00 €
Arbeitsolatzkosten BesGr. A 1 1 8 6 0 4 0 , 0 0 €  |  1 0 % 8.604,00  €

Arbeitsplatzkosten qesaml 75.084,00 €
=älle lt. Kinderqarten-Bedarfsplanunq 1764

Kosten pro Fall (Arbeitsplatzkosten gesamt : Fälle KiGa-Bedarfsplan 42.56€
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